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Sehr geehrte Frau Landesrätin! 

 

Ich darf Sie über einen Beschluss des Zentralausschusses vom 02.12.2021 informieren: 

 

Von der Bildungsdirektion wurde der Zentralausschuss mangels Zuständigkeit an das Land 

Salzburg verwiesen worden, weshalb wir uns direkt an Sie wenden möchten. 

Bei der Verehelichung gewährt das Land Salzburg den Bediensteten eine Heiratsbeihilfe in 

der Höhe von € 863,89 (Stand 2021). 

Heiratet eine Landeslehrerin oder ein Landeslehrer, so erhält diese/dieser keine 

Heiratsbeihilfe. 

 

Landesbedienstete und Landeslehrpersonen im Land Salzburg haben denselben Dienstgeber, 

Seitens des Zentralausschusses und vieler Kolleginnen und Kollegen wird die 

Ungleichbehandlung als diskriminierend empfunden, der Zentralausschuss ersucht daher 

dringend, Landeslehrpersonen eine Heiratsbeihilfe in derselben Höhe wie den 

Landesbediensteten zu gewähren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Zentralausschuss: 

 
 
 
Sigi Gierzinger 
Vorsitzender 
 
 
Anlagen 


